
DIE RÜMISOH-PUNISCHEN VERTRÄGE

Die Frage nach Beurteilung und zeitlichem Ansatz der
römisch-punischen Verträge gehört zu den schwierigsten Pro­
blemen der alteren römischen Geschichte. So konnte denn auch
eine Einigung in der Auffassung der wesentlichsten Punkte
bisher noch nicht el'zielt werden 1). Immerhin haben aber
einige Einzelfragen im Laufe der Jahre l{lamng gefunden.

In Fortsetzung der von A. Enmann 2) eingeleiteten Kritik
der Plobejerkonsulate des V. Jahrhunderts hat K. J. Neu-

') Ieh stelIe,zuerst die Literatur seit 1900 in alphabetischer Reihen­
folge zusammen: Assmann, Klio VI, 1906, 8.483; B eloch, Römische
Geschichte 8. 307ft;' Klio I, 1901, 8. 283f.; Cavaignac, Hist. de
l'antiquite II S. 35. 4ö8. IU 8.59;"bostanzi, Rivista di filo1ogia N. S.
III, 1925, S. 381ff.;"Ehren b erg, Karthago (Morgenland Heft 14) S.6.
16. 25;' G seil, Rist. ancienne de l'Afrique du Nord lII, 1923, S. 67 ff.;
Hohl, Grunclriss der röm. Geseh., 5. Auf!., 1923, S. 55. 102{Hase­
broel., Staat ll. Hand~l im alten Griechenl. 8. 126ff.136; Judeich',
Klio S. 16f.; Kahrstedt, Nachr. d. Gött. Ges. d. W.
8. 99f. {'''Klo tz, Berl. phi!'. Wochenschr. 1908, Sp. 443ff. (K ornem ann,
Vergangenheit u. Gegenwltrt XVIII 8. 556;"Lenschau, Pauly.Wiss.
s. v. Karthago Sp.2226. 2228 f.( E. Meyer, KI. Schriften Ir S. 295 H.;
Niese, Grundriss cl. röm. Gesell., 4. Au!'!., 1910, S. 52. 99(Ol'merod,
Piracy in the ancient world S. 165. 160;'Pais, Storia di ROInn clllrante
10 guerre 1927, S. Soff. 301 ;>Rendiconti 1908,8.39; P ig il niol,
Musee Beige XXVII, 1923,S.177 fl'. {Rosen berg, Hermes 1919, S.16Hf,;
de Sanctis, Storia dei Romani II S. 248. 25lff..(III/1 S. 3. 30. 34.
41. 43. 100;'8 ch u He n, Tartessos S.39. 44. 46 ff.; 'So Ha u, Berl. phi!.
Wochenschr. 1914, Sp. 779f.;~Strehl, Römische Gesehichto S.10of.;
T nru, Cambridge ancient history VII, 8, 859 ff.; Tu u bl e r, Imperimn
Homltnum I, 8. 254 ff.; Vorgeschichte des zweiten punischen Krieges
S. 16; Tenney Frank, An economic history of Rome S. 30. Die
lUtere Literatur zum Teil zitiert bei v. Scala, Staatsverträge I, S.26ft.
nnd Matzat, Römische Chronologie I, S. 299 A. 1; davon firn wich·
tigsten MeltzGl', Geschichte der Kart1mger I, S. 168ff. 487ff. 338ft.
519f. 414ff. 530; Unger, Rhtlin. Mtls. 1882, S. 153ff.; grundlegend
schliesslich Mo m mseil, Rüm. Chronologie, 2. Anf!., S. 320 H.

Z) Hettlers Zeitschrift f. alte Geschiehte I 2 (Bern 1900) S.93ff.;
vgl. dazu weiter Kornemann, Der Pl'iestercouex in der ltegia
S. 56ff.
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mann 1) nachgewiesen, dass es einen Konsul h I11ni11s Brl1tus
niemals gegeben hat. Damit fällt die Möglichkeit weg,
Polybios ur 22,1 seinen Ansatz des 1. Vertrages uara Asvuwjl
']oVJno'V Beovr;o'V uat Maeuov ',Qe&tLOjl von der Bronzetllfel
selbst, d. h. also, aus einer Einkleidung der Urkunde, die er
uns etwa vorenthalten habe, abgelesen hätte. Auch wird erst
jetzt völlig sicher, dass, wie man seit 1\1 0m In sen 2) ja schon
zumeist angenommen halte, alle drei Verträge, welche
zur Zeit des Polybios auf dem Kapitol Sv iq:J iiiw a:yo(!mIOltWV
T:aßlSÜp befanden, der Datierung entbehrten, womit ja auch
Übereinstimmt, dass Polybios den zweiten Überhaupt olme
Zeitangabe bringt, den dritten aber nur ganz vage datiert a).

Weiter hat l{ornemann nachgewiesen 4), dass das I~on­

sulnpaar L. Iunius Brutus und M. Horatius des Polybios nicht
einmal aus irgendeiner Ronsulatliste stammen kann, auch
nicht aus den Pontifikalannalen, die Polybios überhaupt nie­
mals eingesehen hat 5), noch aus Fabius oder sonst einem
Annalisten; denn in diesen Listen standen Brutus und Hora­
tius unter den fünf Konsuln seines Jahres 508/7 seit ältester,
für Polybios erreichbarer Zeit 6) immer hintereinander,
niemals aber als Paar nebeneinander.

Polybios wird also bei seiner Angabe ganz einfach aus
seiner mehr allgemeinen Kenntnis die zwei geläufigsten (und
ihm vielleicht überhaupt allein bekannten) Konsuln des An­
fangsjahres der Republik eingesetzt haben, eine Fliichtigkeit,
welche auf seiner schon von Mo mm sen 7) hervorgellObenen

'I Strassburger Festschrift zur 46. Philologenve~sammlung 1901,
8. 309 ff.

2) Rtlmisclle Ohronologie 8. 324 f.
3) über die Zeit des IH. Vertrages jetzt besonders J u dei c h ,

Klio 1926, S. 16 f. 18.
') Priestercodex S. 49 ff., bes. 56; auch P t~i s, Rendiconti

1908, S. 39 A. l.
11) Diese Erkenntnis verdanken wir Leuze, Die römische Jllllr-

zählung S.168f.; auch Kornemann, Priestercodex 8.12.
6) Vgl., was II 8,5 üher die Stellung der Konsuln Brutns

und HOl'atius bei den veleres mwlOl'e$ sagt; Fabius, auf den ja
Polybios gegebenenblls am ehesten zllrUekgreifen' konnte, kann nichts
anderes geboten haben. Die noch älteren Pontifikalannalell hat PolJbios
ja nicht benutzt (s. Anm. 5), auch liegt keiu Gl'11ud zur Annahme vor,
dass in diesen die beiden Konsuln auders gesteilt gewesen wären.

7) Römische Ohronologie S. 325; vgl. Kornemll.nn, Priester­
codex S.32.
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mangelhaften Kenntnis der älteren römischen Geschichte
beruhte. Auf welchem Wege Polybios das Abstandsdatum
des ersten Republikjahres von der Zfe~ov owßaoew; el; rij'v

'EÄMoa gewonnen hat, bleibt ungewiss. Doch mag er der­
artiges in der ihm zur Verfügung stehenden Literatur vor­
gefunden haben, ohne dabei allerdings auf seine Inkorrektheit
in der Konsulatangabe aufmerksam zu "werden.

Dass CILtO die drei Urkunden gekannt llat, liegt auf
<leI' Hand, ebenso, dass er ihrer im zweiten Teile seiner
Origines an geeigneter Stelle Erwähnung" tat 1). Im Wort­
lallt hat er sie freilich nicht angeführt; solches wäre ja nur
nach Übersetzung in das Latein seiner eigenen Zeit möglich
gewesen und dann hätte Polybios sich nicht erst selber
mit Unterstiitzung seiner römischen Freunde an die Arbeit
des Übersetzens machen mÜssen (Pol. III 22, 3) 2). Dagegen
dürfte Polybios in seiner Ansetzung des 1. Vertrages in das
erste Jahr der Republik von Cato abhängig sein. Polybios
kann diesen Ansatz ja nicht erst selber erschlossen haben.
In diesem Falle wäre er sich ja doch klar gewesen, dass es
sich dabei um nicht mehr als um eine Vermutung handle.
Er hätte dann seine Datierung den Lesern wob1 in einer
vorsichtigeren Form geboten. So aber, wie die Angabe bei
Polybios steht, hat sie zur Voraussetzung, dass sie von einer
Autorität stammte, welcher sich Polybios auf Treu und Glauben
unterordnete und das kann nur eato gewesen sein; dies um
so mehr, als ja äUere Geschichtschreiber nicht in Frage
kommen, da die Verträge )(erst in den letzten Jahren vor
Beginn des dritten punischen Krieges entdeckt worden waren 3).

1) Onto war als Historiker wie als Staatsmann an den VertrUgen
interessiert. Im ersten Teile seines vVerkes, den eigentlichen Origines,
wird er sie nicht erwähnt haben, da sie dnmals wohl noch nicht
aufgefunden waren. Sie stauden im zweiten Teile, dem zeitgeschicht­
lichen Werke. Hier fanden sie im I. Buche (= Origines IV) in der
Einleitung zum II. punischen Kriege Erwähnung .(vgl. auch das
bekannte Fr. 84 Peter, das von den sechs gebrochenen Verträgen
handelt; dazu Mommsell, Rllm. Ohrono1. S. 322 A. 8 und Täubler
S.270 A.2).

"j Nissen, Neue Jahrbücher 1867, S. 329; vgl. Täubler S.256f.
3) Das geht aus PoL III 26,2 untrüglich hervor und wird auch

allgemein anerkannt. Polybios hat denn auch die Vertritge erst nach·
träglich in Form eines Exkurses eingeschoben (gegen Klo t z, Berl.
phi!. WochenschI'. 1908, Sp. 447), wobei der bisherige Zusammenhang
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Cato wird. den L Vertrag in das erste Jahr der
Republik haben. Cato war nun bekanntlich kein Freund
von Namenangaben 1) und so wird er denn auch den Ver­
trag ganz einfach mit der chronologischen Angabe ,erstes
Jahr der Republik' "ersehen haben. So erklärt es sich, dass
erst Polybios selbst die Konsuln auf eigene Faust einsetzte 2),
freilich in einer, wie oben schon ausgeführt, nicht ganz exakten
Weise.

Cato könnte zu seinem Ansatz am ehesten auf folgendem
Wege gekommen sein 3): Er vermutete wohl, dass schon unter
den römischen Königen ein Vertrag mit den Karthagern
bestanden habe. Die Bronzenrkunde bot mm aber I,einen
Königsnamen, sondern die und ihre Bundesgenossen' ').
Also handelte es sich für Cato um eine Erneuerung
Königsvertrages und er verlegte den Vertrag, da ja die Er­
neuerung unmittelbar auf die Verfassungsänderung folgen
musste, erste Jahr der Republik. Auf diesem Wege
wäre somit warum Cato den Vertrag gerade in das
erste Republik!'jahr gesetzt hat. Er mag in seiner Auffas­
sung bestärkt worden sein durch die Trugversion, welche die
Ausdehnung der römisc11en Herrschaft bis in den Bereich
von Circeji schon für die Zeit des Tarquinius Superbus
annahm (Livius I 56,3). Wieweit er einen Vertrag zwischen
dem Etrusl,er Tarquillius und den I{arthagern schon als
römisch-punischen Vertrag gelten liess, steht Übrigens dahin.
In Catos Aufzählung der von den Karthagern gebrochenen

zerri!!sen wmde. De1' Einschub reicht von UI 21,9 bis 28,5; K. J.
Nenmann, Hermes 1896, S. 528 hnt zn Unrecht mit einer viel weiter
ausgedehnten Einfügung geI'eclmet.

') Nepos, eato 3,4; Plinius n. h. VIII 11; dazu Rosen
be r g, Einleitung S. 165 f.

2) Vgl. auch Soltau, Philologus1889, 8.280f. Warum Polybios
bei M. Horatius auch die Weihe des kapitolinischen 'rempels anführt,
bleibt ungekHl.rt. Vielleicht hatte er gelegentlich etwas von einer Jahr­
zUhlung post Oapitolinam dedicataut gehört und hielt daher seine
Beifilgung wesentlich.

8) Vgl. Unger 8.163.
4) Wobei ganz offen bleibt, was statt (lVPflaxot im Originaltexte

gestanden hat. Natürlich handelt es sich dabei auf keinen Fall mu
selbständige Staaten, welche (JV~I~If!.lJa im Sinne eines internationalen
Vertrages, sei es mit den R(~morn, sei es mit den Karthagern, geschlossen
hatten. Solches wäre ja von staatsrechtlichem Standpunkte alls ganz
unmöglich.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F, LXXIX. 23
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Verträge (s. S. 352 Anm. 1) hatte er auf jeden Fan keinen
Platz, doch kann das anch nm damit zusammenhängen, dass
sich hier auch mit bestem Willen kein Vertragsbruch durch
die Gegenseite konstruieren liess.

In vieler Hinsicht entscheidende Erkenntnisse hat uns
E. Täubler in seinem Imperium Romanum I für die hier in
Fra.ge kommenden Verträge vermittelt (S.2Mff.). Vor allem
hat er die Authentie der Urkundentexte über jeden Zweifel
erhoben. Auch ist er durchaus im Recht, wenn er die
wenigen Fehler, welche wtr in der Wiedergabe des Textes
konstatieren können, nicht dem Polybios, sondern der Text­
Überlieferung zuschreibt (S. 257). Weiter stimme ich mit
T ä u bl e rüberein, wenn er S. 257 annimmt, dass die Urkunden
,abschriftlich in den Kreisen der Senatoren verbreitet ge­
wesen sind' und Polybios sie auf diesem Wege kennen­
gelernt hat 1).

Polybios hat uns nur die beiden ersten Verträge im voll­
ständigen Wortlaute überliefert; vom dritten dagegen nur
die Zusatzklausel, welche er mi t folgenden Worten einleiteL :

'lOLyaeovv uÄevTa{ar; av'/!{h7Itar; ilWWV'/!'l:W 'POJ,uaiot "ud(
t~'/! llv(]eov oui.fJaOll' ngo 'lUV avanloaaOm 7:OVr; Ka(]X,,11001'tovc;

n),J nfet n6J..epm'· 81' ra ps'/! dUo. tl1eOvot nUll'ra

"ara tar; vnagxovaar; oJ102oytar;, ne60UBttm oe TOV'WI,C; ta vno­

yBYea.pp61'Cf.. An diesem WorLlant kann nun unter keinen
Umständen gedeutelt werden. Er besagt, dass der Haupttext
des IH. Vertrages mit dem Texte des 11. Vertrages vn­

&exovaat 0ILOAoy{at) identisch Wir sind also nicht berecJl-
in dem Haupttexte des UI. Vertrages eine Unbekannte

zu sehen, auf welche die Angaben des Philinos (Pol. III 26,4)
und evtl. auch des Servius (Aen. IV 628) zu beziehen wären,
denn die von diesen beiden Schriftstellern gebotenen Bestim­
mungen sind einerseits so wesenUich, andererseits so grund­
legend verschieden von dem, was in Vertrag I oder II steht,
dass sich Polybios dann niemals in der vorstehenden Weise

') möchte ich nicht durchaus ablelmell, dass Polybios die
Origillal0 nicht golegentJich auch selber in Augenschein genommen
habe. Solches liegt m. E. immerhin nahe. Ob er in diesem FllUe die
Urkunden auch noch selbst abschrieb, oder ob er sich auf Abschriften
seiner römischen Freunde stützte, ist aber nicht wesentlich, da der
Beweis der Verllisslichkeit der Abschrift, ganz gleich, von wem sie
stammt, nuumehr erbracht ist.
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hätte ausdrÜcken können. Auch ist es bei der I~edentung,

welche unser Historiker den Verträgen beimass, ausgeschlossen,
dass er den Wechsel in den Bestimmungen des Haupttextes
von Vertrag UI gegenüber Vertrag Ir einfach übersehen hätte 1).

Grundlegend sind die Täublerschen Forschungen hinsicht"
lieh der beiden versc11iedenartigen Vertragschemata, welche
den Verträgen I und II zugrunde liegen (S. 258 fr). Der
I. Vertrag bringt zuerst alle die Römer betreffenden Bestim­
mungen und erst nachher diejenigen, welche die Karthager
angehen 2). Das Schema des II. Vertrages iSt von dem des
1. vollkommen verschieden. Er ist nach Sachrubriken ein­
geteilt und innerhalb dieser Sachrubriken werden die für
beide Kontrahenten jeweils geltenden Bestimmungen parallel
gestellt; vgI. die Gliederung, welche T ä u b Ier S. 255 und
259 gibt.

Die so viel umstrittene zeitliche Ansetzung der beiden
älteren Verträge hängt in erster Linie von ihrer Interpretation
ab. Wer aber jede der beiden Urkunden für sich auszulegen
versucht, gewinnt nicht die nötigen Handhaben. Zu einem
besseren Verständnis gelangen wir erst dann, wenn wir sie

J) So richtig auch Unger S. 195 und Matzltt S.30H.; grund.
legend jetzt Täubler S. 274: ,denn wenn ihm (Polybios) gar die
Urkunde von 306 entgangen wlire, hätte er sie in der erneuerten Aus­
stellnng von 279 ja unbedingt sehen mÜssen '. Die Philinos- und
Serviuszitate beurteile ich allerdings anders als T lL u b Ier an diesel'
Stelle (s. S. 377 ff.).

2) Nur in einer Einzelheit weiche ich von der Gliederung
Täublers ab. Die Bestimmung tav 'PWIUJ.lwv 1itf; EiS 2'lIEÄlaiv na (la­

ylv11ux" ../S Ka(lXtl00v,o, bca(lxovaw, rua l!arw ra 'Pw/,alwv navca
wird nämlich besser nicht von Tliublers Passus 1b rois oe lIar' sI"
7w(llav na(laywoI'BvO'f; II'/]oev larw .tAOS nA1/v bd lIfj(lVII , 1) Y(lCi/'­
/Iarci ablÜingig gemacht, sondem ist davon zu tl'ennen j tua lucw ra
'Pwlf'alwv ndvca heisst, dass auf Sizilien die Römer den Karthagern
rechtlich gleichgestellt, also auch nicht an lIi](lV5 und 1'(la,u,uarevfj
gebunden sind. Das ergibt der Vergleich mit der sachlich gleict.
wertigen und nur anders stilisierten Parallelbestimmung des H, Ver­
trages: tv 2'lIEAlft 'ljs IÜJ.(lX1100vto, smi(lxova, .. ,. navra lIat notlilrw
lIat nWAEhw öua lIat ctjl nOAlc11 l!SEUrtV. Unter nOÄlrf'jf; ist dabei der
vollberechtigte Einheimische, in unserem Falle also der karthllgische
Untertan zu verstehen. Die Gliederung der die Römer betreffenden
Bestimmungen würde daher m. E. nicht a); ~ b) aj - p; -, sondern
lt)j - b)j - cl; - lauten, wobei Tlillblers b) a in sein b) einzubeziehen
wäre. Die karthagische Vertragsseite müsste dann lauten: a) ... b) ...
c) Verkehrsbestimmnngen fiir Latium.

23*
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gleichsam aneinander messen und durch ständiges gegensei­
tiges Vergleichen der korrespondierenden Bestimmungen jede
einzelne Urkunde in ihrer Eigenart zu erfassen lernen. Das
soll im folgenden versucht werden:

Die allgemeine Fahrtbeschränkung lautet im 1. Vertrag:
fJ,r, nlei'l' 'PWfJ,a{ovr; !t1I0B 7:0Vr; 'PwfJ,a{w'I' aVfJ,WlxOVr; enexetva
7:0V KaÄov at<,(!w7:11(!{oV; im 11. Vertragu steht dafiir 7:0V KaAov
ax(}o.Jt1](!lov, MaarEar; Taeml{ov, !lr, lilCeof}m enexStv(J. 'Pw/la{ovr;
fJ,1]0' ep,noeev6a{}al tt110B noll" ""ICHv. Nachdem man im Alter­
tume in der Regel in BO abgelegenen Bereichen keine See­
fahrt betrieb, es sei denn zum Zwecke des J.ilCeaf}at, des
ep,noeevea#al oder des nuÄtv xrlCelv, so bedeuten diese Be­
stimmungen genau das gleiche, was ini Vertrage I durch f.li}
nÄeiv ausgedrückt wird; yollkommen verschieden ist dagegen
die Stilisierung, unel wir müssen gestehen, dass die Stilisierung
im Vertrage I in ihrer einfachen Art für einen Vertrag mit
Rom trefflich passt, die Stilisierung in Vertrag H dagegen
im Hinblick auf den zur See fast bedeutungslosen römischen
Kontrahenten von einer geradezu frappierenden Unvernunft
erscheint, da. es doch weder den Römeru selbst, noch etwa
den Antiaten auch nur im Traume einfallen könute, im
äussersten Spanien oder aber in Libyen Kolonien anzulegen.
Wieso diese geänderte Stilisierung und insbesondere die merk­
würdige Bestimmung hinsichtlich des nGÄl'l' xd~Eiw in den
H. Vertrag hineingekommen ist, muss unbedingt erklärt werden.

Vom sachlichen Standpunkte unterscheiden sich die
Fahrtbeschränkungsklauseln in den heiden Verträgen nur da­
durch, dass im I. lediglich die Fahrt entlang der libyschen
Küste, im H. dagegen auch die längs der spauischen, und Zwar
von Mastia an 1), verboten wird. -

Die Bestimmungen beziiglich Latium lauten im I. Vertrage:
KaeX1]~O'l'tOl ~e f.lfj aOlxsb:waav (jijfwv 'A(Joearwv :AvuaTwv
AaeevTl.vw'I' !Ü(!u(J.mwv TaeeaxLVlLwv lino' a.1Äov f.l1Joeva Aadvw,',
{fOOl l1:v vn~}{,oot· (je uvet; ,Lt11 d)ow vn~"ool, TW'l' nolew1J

• '.<>. II .11" 'ß 'P , , .11.1< , • Ian8xeO'u'Waav' uV uEi AU wm, Wf.lWOtt; anOuw07:waav axeeuto11 ..•
Von diesen Bestimmungen ist sachlich gerechtfertigt nur:

OB 7:lV8t; f.li) d)Olv vn~~oot, 7:WV n6ÄfOW an~xeo1}w(Jav' a'l' os

I) Das ist das spätere Neultarthago; vgl. bes. Sc h ulten S. 46. 56.
Die Bevölkerung des Umkreises den Namen llfaO'navolj vgl. z. B.
Hekataios F. Gr. Hist. 1 F 41.
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)'6.ßWaL, 'PwJW{OU; a:n:ooH56rwaav axeeawv. Dagegen sind die
Bestimmungen, welche den Schutz der im Vertrage als im;~xool

Roms bezeichneten latinischen KÜstenstädte gewährleisten
sollen, ganz unnötig, denn es heisst schon in der Vertrags­
einlei tung, Über deren entscheidende Bedeutung weiter unten
gehandelt werden wird (S. 375 r.), klar und deutlich: rpl).{av
elvat 'Pwp,a{Ote; xai rote; 'Pwjta{w11 av,a,uu.xole; %0.1 f{U(!X11(J01'{OIe;

xal roi~ Kal2mOOV{W1I aVJtwixO(,~. Da IHm die latinischen
KÜstenstädte, soweit sie Roms V:n:1jXOOI sind, natÜrlich unter
dem Titel 'PWJtaiOI "al 'Palt la{W1J oVp,IWXOI subsumiert sind,
ist es schwer zu begreifen, wozu hier diese neuerliche Klausel
dienen soll und warum fÜnf von diesen Städten sogar noch
namentlich angeführt werden. Erklären lässt sich das
m. E. nur so, dass der römische Vertragspartner oder vi 131­
leicht die genannten latinischen Städte selbst in Übergrosser
Vorsicht auf dieser Bestimmung bestanden haben. Es driickt
sich darin die gleiche Zaghaftigkeit aus, welche auch aus der
darauf folgenden Übernachtungsklausel spricht und verständ·
licher wird, wenn wir bedenken, dass es sich mn den ersten
grossen Überseevertrag handelt, den Rom abgeschlossen hat 1).

Im 11. Vertrage ist denn auch diese so unnötige Bestim­
mung weggela~sen. In Horn mag man erkannt haben, dass
sie gegenüber der entscheideriden Einleitungsklausel ohnehin
wertlos sei, ja es ist möglich, dass man durch die namentliche
Aufzählung der geschÜtzten Städte sogar eine Entwertung der
Einleitungsklausel befürchtete, deren Vorteil ja gerade darin
bestand, dass sie keine Namen nannte und daher auf jede
beliebige Anzahl von neu hinzuko'mmenden Gliedern des
römischen Machtbereiches ausdehnbar war (s. dazu auch
noch 375 f,).

Dagegen sind die Bestimmungen über die fn] V:n:17xOO/, in
Latium auch im H. Vertrage vorhanden, nur wieder andeTs
und in manchem ausführlicher stilisiert als im 1. Vertrage 2)

l} Znr Geschichte der latinischen KÜstenstiidte vgl. Sc h it fe r,
Rhein. Mus. 1861, S. 288 ff.; U n ger S. 185 ff.; So lta u, Philologus
1889, S. 282f.; ::Ylommsen eIL Xl, S.660f. und Roscnberg,
Hermes 1919, S. 164ft Terracina (richtiger Tal"l'acina) hat als Volsker­
stadt Anxur geheissen. Dennoch wird der Name Tarraciua an eine
uralte überlieferung anknÜpfen, da er wohl etruskischen Ursprunges
ist; vgL meine Etruskische Frithgeschichte S. 232.

2) Der Kommentar, den Polybios III 24, 16 hierzu aus eigenem
gibt, ist völlig wertlos.
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(also die gleiche Erscheinung wie bei der Fabrtgranze). Auch
diese Umstilisierung erfordert ihre Erklärung.

Das OV,llßOAOli 1U::(JL "oi! !.L~ dät~el", das Tä u b Ie I' S. 264
so schön erkannt und in seiner lledeutung gewürdigt hat, ist
nur im 11. Vertrage erhalten, fehlt aber im ersten 1). Auch
hierfür muss eine Erklärung gefunden werden.

Im J. Vertrage, stehen Libyen (abgesehen von der West­
fahrt) und Sardinien dem römischen Vertragsllartner offen 2) ;
im Ir. Vertrage beisst es dagegen: b' Iae061J( "ai Atßv17 f-1"1äel<;
'PwflaJmv fl~t' lllnOeevsoDw f-l~te noJ.w xnCstw. Wieder
begegnet uns die ominöse Bestimmung gegen die Kolonie­
gründung, welche auf Rom so schlecht passen wiIJll). Zudem

') Bei den Bestimmungen des I. Vertrap;es über die Mitwirkung
von ni'jl1vs und yqafl'fta'C(J:vs im Verhhr mit Sizilien und Libyen (ausaer
Karthago) handelt es sich noch um kein 8ymbolon, sondern um eille
lokal beschränkte Prohibitivklausel. Das Wesen des griechischel'l 8ym­
bolon erfordert dagegen, dass es in Gegenseitigkeit und ohne lokale
Beschränkung verbindlich gemacht wird.

2) Dass mit der Bestimmung pli n,le'tv ... hr:el'-8Wa fav ICaAav
6:x({(J)f'f/qlov die Westfahrt gemeint ist, wird seit Meltzer S.488f.
allgemein anerkannt.

3) Dass es sieh bei der Notiz Diodors XV 4,' nil' das Jahr 386
um die Gründung einer römischen Kolonie auf Sardinien handelt, ist
ganz ausgeschlossen. Diodors .:8af!lJo1Jla geht auf die Korruptel
eines italischen Stadtnamens zurlick, entweder auf Sutrium, oder auf
Satricum oder dergl. (vgl. u. a. auch Ni ese S.50 A., ihm folgend
Holli S.53 A.4 und Sigwart, Klio VI, 1906. S.341). Dahin haben
die Römer in dieser Zeit in der Tltt Kolonien ausgesandt (zu Sub'ium
vgl. Liv. VI 3 11. 9; Vel!o I 14; zu Sahicum Liv. VI 16,6, wobei
zu bemerken dass die Jahrangaben dieser Koloniegriindungen
bei den einzelnen Annalisten schwankend waren, derartiges also bei
Dioder recht wohl unter dem Jahre 386 stehen konnte). Gegen die
Koloniegriindnng auf Sardinien sprechen folgende Griinde: Im J:thre
386 stand ganz Italien im Zeichen der Galliergefahr; wie hätte da
Rom seine W'ohrkralt .in der angenommenen Weise mindern können?
Durch die gallische Katastrophe hatte Rom damals einen grossen Teil
seines latinischen Machtgebietes verl' ren. Dieses wiederzugewinnen
war so wichtig, dass man unmöglich an überseeische Unternehmungen
denken konnte. Die Römer haben sich sogar noch im III. Jahrhundert
nur zögernd zu überseeischen Unternehmungen entschlossen, wie hätten
sie solche in einer Zeit grössler Schwäche.' wagen sollen, znmal sie
wissen mussten, <!ltSS Sardinien karthagische Domllne war? Philipp
in Pauly-Wiss. s. v. Snrdinien Sp. 2490 (die Zitate daselbst sind ganz
verwin·t) führt als Stütze der Geschichtlichkeit der snrdinischen Kolo­
nie an, dass sich auf der" Insel auch eine oskische Siedlnng befunden
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wird durch diese Bestimmung des 11. Vertrages Libyen (ausser
Karthago) und Sardinien den Römern völlig verschlossen, ein
schwerer RÜcl,schlag gegenÜber dem 1. Vertrage. Dass die
Römer sich diese Benachteilung gefallen liessen, ist nUl' schwel'
verständlich. Ihre Nachgiebigkeit wirkt auf uns ganz unrömisch.
Ich halte es denn auch für ausgeschlossen, dass sie unter dem
Drucke irgendwelcher ungÜnstiger Ereignisse von vorÜber­
gehender Bedeutung zustande gekommen. Erklärlich scheint
mir die Benachteilung des römischen Standpunktes erst dann,
wenn einmal fÜr die Änderung der Bestimmung irgendein
Rechtstitel sprach, andererseits für die Römer mit der An­
erkennung dieses Rechtstitels ein schwerwiegender Vor te i I
verbunden war, der den Verzicht auf den unmittelbaren Handel
mit Sardinien und Libyen aufwog. Um was für einen Rechts­
titel und um welche Art eines Vorteiles es sich gehandelt
haben mag, barrt noch der Erklärung.

Ziehen wir noch in Rechnung, dass, wie T ä u b1e r erwiesen,
die Vertragschemata von I und 1I grundlegend verschieden,
zugleich aber bei d e dem römischen Vertragsbrauche fremd
sind, so erkennen wir, dass uns nun als die wichtigste Frage
zu gelten hat, wie denn diese Unterschiede formaler, stilistischer
und sachlicher Natur zwischen Vertrag I und II zu erklären
seien.

Ich glaube die Antwort auf diese Frage durch folgentle
Annahmen zu finden: Der 1. Vertrag ist von Karthagern und
Römern geschlossen worden ganz nach den speziellen BedÜrf­
nissen der beiden Kontrahenten, ohne RÜcksicht auf ein
bestimmtes Vertragsvorbild. Der 11. Vertrag ist dagegen in
Urkundenform, Stilisierung und z. T. auch in seiner sachlichen
Formulierung nach dem Vorbilde eines uniformen Vertrags­
typus gemacht, wie ihn Karthago anwendete, wenn es seille
Verträge mit den grossen Überseeischen Mächten, den gl;je­
chisehen und etruskischen Seestädten, schloss. Diese Annahmen
begründe ich auf folgende Weise.

Den ersten Vertrag haben die Römer doch sicher noch
zu einer Zeit geschlossen, da ihr Herrschaftsgebiet nicht Über
Latium hinausreichte. Das wird von allen Forschern anerkannt,

habe. Aber selbst wenn eine solche wirklich hestanden hat (dies ist
Übrigens äussel'st zweifelhaft), was hat das mit der Möglichkeit einer
römischen Koloniegriindnng zu tun?
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ganz gleich, ob sie ihn ans Ende des VI. Jahrh. oder in die
Zeit um 400 oder in das Jahr 348 versetzen (dazu s. u.).
Damit ist aber auch klar, dass damals noch keine Griechen­
gemeinde zum römischen Imperium gehörte. Die Karthager
hatten also noch keine Veranlassung, einen etwa vorhandenen
karthagisch-griechischen Vertragstypus fÜr die Römer in An­
wendung zu bringen. Auch waren die Hömer mitsamt den
latinischen Küstenstädten zur See ziemlich ungefährlich, ihr
Handel gering und von dieser Seite eine überseeische Ex­
pansion nicht zu fürchten. Alles in allem waren. die Römer
den Karthagern ein im Vergleiche zu den etruskischen und
griechischen Städten um vieles sympathischerer Bundesgenosse,
dem man wohl in vielem entgegenkommen konnte, ohne die
eigenen Interessen und das eigene Prestige zu schädigen. So
erklärt es sich, dass man den Römern Libyen und Sardinien
nicht ganz verschloss. Die Westfahrt kam fiir die Römer
ohnehin kaum in Frage, man begnügte sich damit, ihr Verbot
in einem kurzen Satze in den Vertrag aufzunehmen. Wie­
wenig gefährlich die Römer in dieser Hinsicht den Karthagern
erschienen, zeigt uns der Umstand, dass das Verbot unvoll­
ständig ist und die Möglichkeit einer West.fahrt entlang der
Nordküste des Mittelmeeres gar nicht in Rechnung gezogen
wird. Offenbar traute man derartiges den Römern nicht zu.
Die namentliche Anführung der zu den v:m/KooL Roms gehörigen
Latinergemeinden und die überängstlichen Bestimmungen für
den Fall einer karthagischen Landung in Latium mögen die
Karthager ihrem misstrauischen Partner gleichsam lächelnd
zugestanden haben.

Für den 11. Vertrag setze ich, wie erwähnt, die Übernahme
eines den Karthagern im internationalen Verkehre geläufigen
Vertragsvorbildes voraus, Die Karthagel' hatten mit den
griechischen wie mit den etruskischen Seestaaten, soferne sie
nicht mit dem einen oder anderen im Kriege lagen, Verträge;
natürlich sind unsere Kenntnisse davon lückenhaft und es
ist kaum mehr als ein Zufall, wenn wir wenigstens von den
Verträgen mit Massalia 1) und mit den Etruskern 2) eine dunkle
Kunde haben. Aus den punisch-römischen Verträgen sehen
wir nun, dass in der Vertragstaktik der I{arthager die Fahrt-

1) lustinlls XLIII 5,2; v. SCilla S. 26 ff. .
2) Aristotelcs, Polit.IlI 9 p. 1280 a; Herodot I 166; vgl. v. Scala S. 26.
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verbote eine besondere Rolle spielten 1). Es kam den Kar­
thagern allem Anscheine nach darauf an, den Vertrieb der
Industrieprodukte und zwar nicht nur der karthagischen,
sondern vor allem auch der griechischen, in Libyen, Siidspanien
und Sardinien auf eigene Hechnung durchzuführen. D. h. also,
die Schiffe der anderen Seemächte durften mit ihren Waren
nach Karthago kommen (so auch die Römer im H. Vertrage)
und sie dort an die karthagischen Handelsherren verkaufen.
Diese strichen dann die Gewinne, welche aus dem weiteren
Zwischenhandel erwuchsen, auf eigene Rechnung ein. An­
dererseits sicherten die Fahrtverbote den Karthagern das
Monopol auf die spanischen und sardinischen Erzschätze.

Es ist klar, dass eine derartige Prohibitivpolitik nur dann
Erfolg haben konnte, wenn sie gegenüber allen hll,ndels- und
flottenmächtigen Seestaaten des westlichen Mittelmeeres in
vollkommen gleicbmässiger Weise durchgeführt wurde. Hätte
es doch z. B. nicht den mindesten Zweck gehabt, den Griechen
von Syrakus den Verkehr mit Libyen zu sperren, wenn man
gleichzeitig etwa denen von I{yme den Zutritt gestattete. Wir
müssen daher annebmen, dass sich die Karthager von allen
seemächtigen Staaten des 'westlichen Mittelmeeres im wesent­
lichen die gleichen Fahrtverbote ausbedungen haben. Daraus
ergibt sich, dass diese karthagiscben Verträge vom sachlich en
Standpunkte aus eine Einheit gebildet haben mÜssen, natÜrlich
Dur, sofern es sich um die von den Karthagern gestellten Be­
dingungen handelte 2). Ein Abgehen von dieser Einheitlichkeit
war gegenüber einem seemächtigen Kontrahenten unmöglicb,
konnte aber gegenüber Rom im 1. Vertrag gewagt werden,
da dieses zur See nichts bedeutete. Erst im H. Vertrage wird
diese Einheitlichkeit auch auf Hom übertrageI], was sich, ausser
durch das Fahrtverbot für Sardinien und Libyen, in besonders

1) VgI. hierzu Schulten S. 46ft und unsere S.365 A.l. Dass
die karthagische Prohibitivpolitik letzten Endes auch von politischen
Motiven getragen war, zeigt Hasebroek S. 127 f.

2) Die Griechen bzw. Etrusker werden den Karthagern was
sich die Römer nicht erlauben durften natürlich auch so manche
Fahrtbeschriinkungen in ihren Gewässern auferlegt haben. So könnte
man sich z. B. recht wohl vorstellen, dass den Kathagern an der Küste
von Gallien und im nordöstlichsten Spanien: die Landung verboten
war und die karthagischen Schiffe lediglich Massalia selbst anlaufen
durften.
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chanl,kteristischer Weise dadurch ausdrückt, dass den Römern
nunmehr die WesHahrt auch entlang der Nordkiiste unter­

wird, ein Verbot, das gegenÜber den seemächtigen Staaten,
man denke nur an Massalia und die Etrusker, immer schon
bestanden haben muss.

So naheliegend die bisher aufgestellten Annahmen sind,
so blieben sie doch ohne reohten Beweis, wenn es nioht gelänge,
das rein formale Moment des Urkundenschemas des n. Ver­
trages mit Sicherheit auch fÜr die Verträge Karthagos mit
den seemiichtigen Staaten nachzuweisen. Das ist aber erfreu.­
lichcrweise möglich. Täubler hat im II. Vertrage dasavftßolm'
nEet 'Co'!] /-tl) abtue/li erkannt, dessen Bedeutung hier auch formal
dnroh seine Stellung in der Mitte der Bestimmungen hervor­
gehoben ist. Dieses Symbolon zeigt nun bereits die sachliche
Parallelisierung der beiden Vertragspartner, d. h., jede Klausel
wird zuerst fiir die Römer und dann sofort auch für die Kar­
thager (oder umgekehrt) festgelegt. Und dem folgt nun der ganze
Übrige Vertrag, welcher, nicht wie der erste nach Kontrahenten,
sondern nach Sachen teilt und in jeder sachlichen Rubrik so­
gleich beide Kontrahenten daran nimmt. Wir können daraus
entnehmen, dass zwiscben dem avpßoAoll JrEet1:OV IU) a~t"Eiv und
dem Vertragsscbema von 11 ein gewisser Zusammenhang besteht.

Das OVP.ßOA011 l€E(]1 'Cav pr, a()txe'iv ist uns nun durch Aristo­
teles fitr die etrl1skisch-kart,ha~cben Verträge im besonderen
nachgewiesen (Polit. 111 9 p.1280), Aristoteles hebt aber selbst
hervor, dass er diese beiden Kontrahenten nur beispielhalber
anführt und dass derartige Symbola auch bei Verträgen
anderer Kontrahenten vorkamen (xal rae (11J Tvee171lot ual
KaeX17()onot, ual nall7:Et; olt; §on av/-tßoAa neo' aÄ,h71ou.,;). Wer
die olr; san aVIIßoÄa neo' uA111AOVt; sind, ist nicht scll\ver
zu beantworten. Wenn man die Karthager und die Etrusker
abzieht, bleiben zu Aristoteles Zeit keine anderen Staaten
mehr Übrig als die griechischen. Auch diese werden also in
ihrer Vertragspraxis die SymboJa gekannt und verwendet haben.
Erfreulicherweise handelt es sich dabei nicht nur um eine
Vermutung.

Der uns zur Verfitgung stehende reiche Bestand an grie­
chischeu Vertragsurkunden uns, dass die Symbola bei den
Griechen eine grosse Rolle gespielt haben 1). Sie finden sich

') Titl1bler 8.264; grundlegend für die griechischen 8ym-
bola ist die Abhandlung von in der Festgabe rär Ferd. Regels-



Die römisch-punischen Vertrltge 3G3

allenthalben und zu allen Zeiten, seitdem es Überhaupt eine
entwickeltere griechische Vertragspraktik gibt 1). Wie bei
unserem Symbolon des H. Vertrages handelt es sich auch bei
den griechischen Symbola um Bestimmungen, welche gegen­
seitige Rechtshilfe bei privatrechtlichen Streitfällen gewähr­
leisten. Einer ihrer Hauptgrllndsätze ist, dass der Angehörige
des einen Staates in dem anderen nicht einer Schädigung, dem
ov'A6.aUat, unterliege. Und genau das gleiche will nun unser
Symbolon des II. Vertrages besagen. Auch hier handelt es sich
um den Schutz der im Gebiete des anderen Kontrahenten
Landenden gegen das avJ..i1Uat 2). Nur ist der sprachliche Aus­
druck hier anders gegeben, was begreiflich ist, wenn man
bedenkt, dass unser Symbolon urspriinglich wohl lmrthagisch
konzipiert war, dann seine Übertragung in das Lateinische
fand und erst bei Polybios wieder in das Griechische zuriick­
kehrt. Bei den Griechen waren die Symbola entweder selb­
ständige Sonderverträge (der häufigere Fall) oder sie waren
in eine umfassendere Urkunde eingearbeitet 3). In unserem
H. Vertrage kehrt diese zweite Möglichkeit wieder.

Dazu kommt, dass überhaupt das ganze Schema des
H. Vertrages mit seiner Gliederung nach Sachen und der
unmittelbaren Parallelschaltung der beiden Kontrahenten in
jedem einzelnen Paragraphen zugleich das nationalgriechische
Schema ist, das uns in den griechischen Verträgen immer
wieder entgegentritt 4). Dass das auch bei den Westgriechen

berger, Überreicht von der Universität Zlirich 1!)07, S. 1 H. Der don
Griechen gelil,ufige Ausdrnck lautet einfach uVlr,ßoAo'lJ, so auch bei
Aristoteles, Polit. !II 9 p. 1280a, wo er das erstemal von den Symbol:1,
spricht; wenn er das zweitemnl an Stelle dessen sagt UVlt{7oAa nl?(J/,

wiJ Il~ aOtlll?tl', so ist das eine von ibm stammende El'liiutel'llug, nicht
aber ein spezifischer Faehausdruck.

I) Also seit der fortschreitende.n ersten Hii.Jfte des V. Jahrhun­
derts. Die einzelnen Vertrll.ge finden sich bei Hi t zi g S. 7 H. zitiert
(vgl. auch K Sonne, de arbitris externis, Diss, Göttingen 1888).

2) Pol. III 24,8f. Täubler S.255 sub 211.) b). Dor Satzbnu
dieser Stelle ist bekanntlich zwar alles eher als einwandfrei, Über den
8lttzsinn besteht aber keinerlei Zweifel; vgl. z. B. ]\I 0 lt. z 0 r S, 520.

3) So fasst Hitz i g S, 14 f. don Sehlusssatz des Verlrnges zwiscben
Sparta und Argos 'l'huk. V 79 (= Y. Scala Nr. 88) als Symbolon auf;
vgl weiter die VertrÜge Hitzig S. 26 NI'. 38 und S. 28 f. Nr. Mi; s.
auch Hi tz ig S. 33.

4) Reiebe Auswahl bei v. Sc al a, Staats\'tlrtrlige, passim. Ieh
erwähne hier nur einige besonders deutliche Beispiele: v. Seal a NI'. 27.
33. 58. 82. 83. 8i. 143 B.
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nicht anders war, von denen uns sonst ja leider keine Ver­
träge im Originaltexte überliefert sind, zeigt uns wenigstens der
Vertrag des Dionysios mit den Athenern 1).

Entscheidend ist schliesslich, dass die Westgriechen eine
grosse Zahl von Verträgen im Laufe der Zeit mit Karthago
abgeschlossen haben 2), die letzteren also mit den griechischen
Vertragsbräuchen geradezu bekannt werden mus s t en.

Uns kommt es nun auf die Feststellung an, dass einer­
seits die Griechen die Symbola hatten, diese andererseits
auch in den etruskisch-karlhagischen Verträgen eine Rolle
spielten. Wir ziehen weiter den Schluss, dass es auch in
den griechisch-karthagischen Verträgen die Symbola gegeben
habe .und damit ist dann auch tür die formale Seite der
Verträge Karthagos mit den seemächtigen Staaten der Griechen
und der Etrusker jene Einheit gewonnen, 'welche wir für die
sach I ich e bereits oben angenommen hatten. Vom sachlichen
Standpunkte aus ist diese Einheit durch die Prohibitivpolitik
Karthagos hervorgerufen worden. Die formale Einheitlich­
keit, d. h. die Einführung des Symbolons, und, damit wohl
von Anfang an in Verbindung stehend, die Parallelisierung
der Vertragspartner von Klausel zu Klausel (Schema des
H. Vertrages), kann man dagegen der griechischen Initiative
zuschreiben, welche diese Neueinführungen im Bereiche des
westlichen Mittelmeeres bald zu weiter Verbreitung gebracht
haben mag S).

1) SylL inscl'. Gmec,~ I 163; vgl. v. Scala Nr.159.
2) Eine Anzahl, besonders die bei Friedenschlüssen erfolgten

Vertragsbeurkundungen (es gab aber sicherlich nicht nur solche, die
nach beendigten Kriegen entstanden waren) bei Diodor; vgl. v. Scala
NI'. 47. 94. 98. 108. 130.134.217. Leider haben wir davon keine auch
nur einigermassen hinreichenden Inhaltsangaben, geschweige denn auch
nur eine einzige Urkunde im Originalwortlaute.

3) "Ver den 1. Vertrag an den Anfang der Republik versetzt, den
Ir. aber in das Jahr 348, könnte aus meinen Ausführungen überuellmen,
dass die Karthager um 500 das zweite Vertragsschema und die aus­
gebildete Vertragstechnik eben noch nicht von den Griechen hatten
erlernen können, da wenigstens die letztere damals bei den Griechen
selbst noch nicht ausgebildet gewesen sei. Eine solche Schlussfolgerung
fällt aber in sich zusammen, da. 306 sicher ein Vertrag geschlossen
wurde (s. S. 372 f.) und dafür kein anderer als Polybios Il zur Ver­
filgnng steht (dazu vgl. S. 373; zur Philinosklansel vgl. S. 377 ff.); es
muss infolgedessen Polybios I der Vertrag von 34.8 sein.
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Nun verstehen wir auch, warum verschiedene Bestim­
mungen des 1. römisch-punischen Vertrages im 11. umstilisiert
erscheinen. Im 11. folgte die wörlliche Fassung eben dem
Formelschatze, wie er in den Vert,ritgen der Karthager mit
den Griechen und den Etruskern geläufig war. Pa~st doch
auf die ersteren ganz yortrefflich und auch auf die Etrusker
viel eher als die Römer das Verbot des :nOAW 111

Siidspanien (wer denkt nicht sofort an Massalia 1), in Libyen
und auf Sardinien. Auch die Erwähnung Mastias als Fahrt­
grenze bekommt nun erst Relief. Hier wird die Fahrtgreme
der Massalioten gewesen sein 1) und Karthago hat dann
die anderen Seestaaten den gleichen Punkt als Grenze aus­
bedungen. Nun verstehen wir auch, warum die Klausel, welche
das Vorgehen der Karthager gegen die p:Yj vn~uooL im Latiulll
betraf, umstilisiert wurde. Auch hier könnten nunmehr Vor­
bilder aus griechischem und etruskischem Vertragsbrauch
hereingespielt haben 2); und auch die Handauflegungsldallsel
des II. Vertrages (zu dieser s. u. S. 375) erklären sich am
besten auf diesem Wege.

1) Mit Recht llimmt das auch S eh u I te n S. 48 an, llUr teile ich
nicht seine Annahme, dass mit den iu den Vertritgen genannten
UVfLlULXOt der Römer die internatioualen Vertragstaaten (so u. a. auch
Massalia) gemeint wären i vg-l. dazu schon S. 3h3 A.4. Massalia hatte
mit den· Karthagern seinen Vertrag, und wenn auch die Be­
stimmungen der Verträge verschiedentlich Übereinstimmten, so prit­
judizierte rechtlich doch der Vertrag der Massalioten nichts für Rom
und der Roms nichts fUr Massalia.

2) Unbedingt nötig ist das allerdings nicht, denn es gibt auch
noch eine andere Erklärung: Die Bestimmung des I. l/,v oe
JldfJwut, 'PwlU:"ÜuS d:n:ootoo.wU(l:V dxlqawv war unklar, da sie sich
einerseits dahin auslegen Hess, dass nur das Staatsgebiet (n:olts =
civitas) ungeschmälert an Rom zu kommen h!itte, andererseits aber
auch so aufgefasst werden konnte, dass die S t a d t selbst den Römern
unbeschädigt übergeben werden musste. Letzteres liess sich bei eiuet'
Eroberung aber Überhaupt nicht durchfiilm'lll, uud der Passus bedurfte
also einer neuen, klareren Fassung, Diese finden wir im Vertrage 1I:
sav oe KaqX1100VtOt JldfJwIJt Sv .1'1 llu.lv1] noÄw .wa fd,
'PW,Il(J,{Otr;, .0: zq~ftum xat .ovr; dvoqur; exlhwtJu-/!, .11'1' 06 noÄw dno­
Öto6.wurw. Dieser Wortlaut entspricht einllI' hier In Frage lwmmendtm
Situation viel besser. Das unklare d"Kiqutov hat nun seine Interpro­
tation dahin gefunden, dass die Karthnger nur die Auslieferung des
von ihnen vorübergehend besetzten Staatsgebietes zu verbUrgen haben
(= .~v oll 1roJw &n:oÖtoe)-,;rouuv). Zur übernachtungsbestimmung des
J. Vertrages vgl. S.357.
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In Wegfall kommen jetzt natürlich die Bestimmungen
Über die Handelsmodalitäten mit Hilfe des xfj(!V~ und reut'"
liO.T8vt;. Diese hatten im L Vertrage ja nur den römischen
Handel mit Libyen (ausserhalb Karthagos) und mit Sardinien
gegolten (s. S. 358), welche Gebiete die römischen Schiffe nach
den Bestimmungen des II. Vertrages ja überhaupt nicht mehr
anlaufen dürfen. -

Was l,ann nun die Römer veranlasst haben, das Ver­
tragschema und die in mancher Hinsicht viel ungünstigeren
Bedingungen des II. Vertrages anzunehmen? Sicherlich nicht
die Rücksicht auf irgendwelche vorübergehende Misserfolge.
Solche sind ja. den Römern in den hier in Ifrage kommenden
Zeiten überhaupt Imr selten beschieden gewesen. Zu Unrecht
hat man z. B.. an die Krise des Latinerkrieges gedacht 1).
Aus allem, was wir über diesen Krieg wissen, ist es den
Römern ausserordentlich schnell gelungen, dieses Aufstandes
Herr zu werden 2) unel die gliickliche Beendigung des Krieges
fügte das Imperium um vieles fester und stärkte die Stellung
Homs in grundlegender Weise. Entwicklung kann den
Hömern kaum überraschend gekommen sein. Wenn sie so
durchschlagenden Erfolg hatten, so müssen ihre Machtmittel
solche gewesen sein, dass sie von Anfang an mit einem
glücklichen Ende rechnen konnten. Unter diesen Umständen
lag fÜr sie aber kein Anlass vor, etwa im Jahre 343 einen
neuen, sie wesentlich ungiinstiger stellenden Yertrag mit den
Karthagern einzugehen. Eine derartige Zaghaftigkeit wÜrde
del' Mentalität der Römer keinesfalls entsprechen.

Es muss für die Römer vielmehr, wie schon oben an­
gedeutet, ein Hechtsstandpullkt und eine Art von
Vorteil massgebend gewesen ,sonst hätten sie einer
Änderung niemals zugestimmt. Der Rechtstitel war dabei

1) So Strehl S. 106; Soltau hat diese von ihm Philolog11s 1889
S. 137ff. vertretene Ansicht (dagegen T ä u b lar S. 261 A.3) in Berl.
IJhil. Wochensehr. 1914 779 f. wieder aufgegeben.

Z) Der Latinerluieg hut im ganzen drei Jahre gedauert (340-338),
doch haben schon die beiden ersten Jnhre die Entscheidung gebracht,
340 gegen die Kumpaner, 839 gegen die Latiner. Im dritten Jlllne
handelte es sich nur mehr um die Niederwerfung der letzten lokltl
begrenzten Widerstünde. Dass die lWmer von Anfang an die Herren
der militärischen Situation waren, zeigt sich daran, dass sie schon 340,
obwohl damals Latium im Auf::\tande, die Entscheidung mit den Km.p­
palleru herbeiftihren konnten.



Die römisch-punischen Yerträge 307

zur Deckung des römischen Prestiges unbedingt erforderlieh.
Ein solcher erwuchs nun in der Tat in dem Augenblicke, da
die Römer in ihr Imperium eine Griechengemeinde einbezogen,
die schon seit älterer Zeit mit den Karthagern einen Vertrag
nach dem internationalen Vertragschema (d. i. das Schema
des 11. Vertrages) hatte. Da die Römer ihre Verträge fÜr
ihren ganzen Machtbereich schlossen (s. S. 376), erwuchs so­
gleich die schwerwiegende Frage nach der nunmehrigen Ver­
tragstellung des griechischen Vertragspartners. Die Sache
wurde fÜr die Karthager zu einer wichtigen Prinzipienfrage
und zugleich von sachlichem Gewicht, wenn einerseits ihr
griechische'r Kontrahent von früher zur See von grösserer
Bedeutun'g wie die Römer selbst, also auch gefährlicher war
als diese, wenn andererseits derselbe nun als römischer
Bundesgenosse sein Recht auf Benefizien anmelden konnte,
welche die Karthager in dem früheren Vertrage nur den da­
mals noch harmlos erscheinenden Hömern gewährt hatten.

Dieser Fall scheint mir gegeben gewesen zu sein, als sich
326 Neapolis an das römische Reich anschloss. Eine andere
griechische Stadt kommt nicht in Frage, da die weiter sild­
lich gelegenen Griechenstädte ja erst nach dem IU. Vertrage
des Polybias unter die römische Herrschaft gekommen sind 1).
Neapolis war Rechtsnacbfolgerih von Kyme, welche' Stadt
sicherlich einen Vertrag nach griechisch-kartLagischem Schema
(s. S. 360f.) hatte 2). Dieser Vertrag war dann wohl auf Neapolis

1) Man könnte neben Nenpolis etwa noch an Etrusker8tildte denken,
welche mit den Karthagern Verträge gehabt hätten und nun unter
römische Herrschaft gekommen wären, Das trifEt aber für das IV. Jahr­
hundelt nicht zu, Tarquinii war mit Rom zwar in VertragsverhiLltnis,
doch handelte es sich dabei um einen intemationulen Vertrag, was sich
daraus ergibt, dass er jeweils auf 40 Jahre befristet war (Liv. VlI 22,5.

. IX 41,5; Diod. XX 44,8). Tnrquinii war also wlthrend des ganzen
IV. Jahrhunderts von H01l1 durchaus selbständig. GleichermnsseIl ver­
hält· es sich mit Caere, das mit den Römern einen hundertjährigen
Vertrag hatte (Liv. VII 20,8) und daher im IV, Jalll'hundert noch nicht
Mllnicipium gewesen sein kanu, dn eine Verleihung des BÜl'gerreehtes
an Gemeinden auf eine beschritnkte Dnuer staatsrechtlich unmöglich
ist. Zutreffend Über eaere Bel 0 c h, Höm. Geseh. 8. 363 f.; danach
wäre Caere erst 274 oder 273 l'ömisch geworden jedenfalls geschah
das nicht vor 292, bis zu welchem Jnhre unser Livius reicht, der
darüber ja doch sicher berichtet hiltte.

2) Einen älteren Vertrug zwischen Kyme und Karthago nimmt
auch Meltzer 8.173 an.
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übergegangen. Die Seemacht von Neapolis war freilich nur
mehr der Schein jener des älteren Kyme, Übertraf aber
sicher jene des römischen Imperiums lUn ein Bedeutendes,
was sich ja auch daraus ergibt, dass die Römer von Neapolis
als wichtigste Verpflichtung die Stellung von Schiffen ver­
langten I}.

Der Anschluss von Neapolis an Rom mag den Karthagern
nicht seln erfreulich gekommen sein. Sie hatten für die Zu­
kunft verschiedene Möglichkeiten zu gewärtigen, so, dass sich
Uom nunmehr eher in überseeische Angelegenheiten mischen
werde, oder wenigstens Neapolis selbst, mit Rom im
Rücken, weitere Pläne verfolgen könne. Auch musste ihnen
daran gelegen sein, den Schiffen des griechischen Neapolis
die Fahrt nach Libyen (ausserhalb Karthagos) und nach Sar­
dinien unbedingt weiter zu verwehren, wenn sie nicht ihl'
Prohibitivsystem ein für allemal durchbrechen wollten. Zudem
war Rom nach 326 überhaupt schon um vieles mächtiger
geworden als zu den Zeiten, welche der I. Vertrag voraussetzt.
Schliesslich musste man in Anbetracht der notorischen Schwäche
der etruskischen Gemeinden mit einem Anwachsen des römi­
schen Machtbereiches auch nach dieser Seite rechnen, was eine
neue Stärkung Roms zur See mit sich bringen konnte.

Das alles mag den Karthagern nabegelegt haben, die
Römer von ihrer hevorzugten SteUung, welche sie dem I. Ver­
trage dankten, abzubringen, d. h., sie mussten auf eine Ab­
änderung ihres vertraglichen Verhältnisses mit Hom zugunsten
der Annahme des II. Vertragstypus dringen, Einen Rechts­
titel konnten daraus ableiten, dass der Eintritt von
Neapolis die internationale Geltung Roms von Grund auf ver­
ändere und dass Rom dem Umstande Rechnung tragen müsse,
dass dem Vertragsverhältnisse einer Griechenstadt zu Karthago
eine viel grässere seepolitischeBedeutung zukäme, wie dem
des bisherigen römischen Reiches.

Rom scheint sich lange gegenüber einer solchen Zumutung
ablehnend vnrha.lten zu haben, denn erst um 306 ist es den
Karthagern gelungen, die Abänderung des Verkages durch­
zusehen (zur Chronologie s. u. S. 370ff.). Dass sich die Römer
damU ohne Prestigeverlust einverstanden erklären konnten,

1) Pol. I 20,14; Mommsen, Röm. Gesch. I S. 416; zur See­
stellung von Neapolis vgI. auch Beloch, Campauieu, 2. Auf!. S.32.
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erklärt sich aus dem eben besprochenen Rechtstitel der
Karthager, dass sich in der Tat dazu entschlossen, zeigt
nns aber, dass sie dahinter auch einen Vorteil witterten,
denn ohne solchen erkannten in der negel die Römer das
Recht des Gegners nicht an, sondern beugten es lieber zu ihren
Gunaten, Der Vorteil konnte hier fiir die' Römer nur darin
gelegen sein, dass mit der Übernahme des bisher der Stadt
Neapolis zukommenden zweiten Vel'tragstypus eine stillschwei­
gende Anerkennung der römischen Herrschaft iiber Kampallien
und die Anerkennung Roms als Grossmacht verbunden war.
Es war also ein moralischer Erfolg, den die Römer hier an8­
mLhmsweise einmal mit materiellen Einbusse erkauften.

Übrigens haben die Römer ja nicht auf alle Vorrechte
des I. Vertrages verzichtet, Wirkliche Einbusse bestand nur
in dem Ausschluss aus Sardinien und Libyen. Eher eine Ver­
vollständigung Bestimmungen I. Vertrages lag in dem
nach internationalem 8ehema nun nacl1getragenen 1,'a1lrt\'er­
bote entlang der Nordküste, Die verschiedentlich nun platz­
greifenden Umstilisiel'uugen konnten sich die Römer zumeist
gefallen lassen und ihre Rechte .in Sbdlien, wie die Bedingung,
dass sich die Karthager auch in etwa VOll den Römern ab­
fallenden Gebieten Latiums nicht auf die Dauer festsetzen
diirften, haben sie behalten. Die Ausdehnung dieser Klausel
auch auf Kampanien wäre den Römern wohl nicht unerwünscht
gewesen; zu derartigem werden sich aber die Karthager nicht
verstanden 11ab(11 1). Dass die Römer weiter an eineI' Beibe­
haltung der Liste zu schützenden ]atinisclum KÜstenstädte
kein Interesse mehr hatten, wurde bereits S, 357 gezeigt.
Die Handauflegungsklausel schliesslich, welche wohl nach dem
griechisch-Itarthagischen Yertrag:>mllster eingefiigt wurde, Wal'

im Iuteresse sowohl der Römer wie der Karthager (dazu s.
8.375).

Die hier vorgelegte Auffassung über die beiderseitigen
Motive, welche der Vertragsänderung zugrunde lagen, ist mit
Berücksichtigung der grössten Wahrscheinlichkeit erschlossen

') Man hat bishel' immer noch nicht voll erkunnt, dass diese
Klausel ausschliesslich für die Römer von Wert war. Sie bot ihnen
gewisse Vorteile für den Fall des Niederg'llnges ihrer Macht, Eine
Ausdehnung der Klausel auch auf Kmnpanien' hätte fi1r den Fall, dass
diese Landschaft einmal wieder selbständig geworden wiLre, für Kar­
thago eine zu unerwünschte Bindung bedeutet,

Rhein. Mus. f. Pllilol. N, F. LXXIX. 24
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worden. Dass meine Schlussfolgerungen e1mgermassen das
Richtige getroffen haben, scheint mir dadurch nahegelegt zu
werden, dass sie aufs beste übereinstimmen mit der chrono­
logischen Fixierung von Vertrag I und Ir, welche unabhängig
davon und auf ganz anderem Wege gewonnen wurde. Zur
Frage der Datierung gehe ich nun über.

Pol y bio s gibt Irr 26, 1 an,· dass sich im 'l:aflu;:iov der
Ädilen auf dem Kapitol drei Verträge befunden hätten; von
diesen führt er die beiden ersten im vollen vVorUaute an, vom
dritten aber sagt er in unmissverständliche~'Weise (s. S.364),
dass der Haupttext dem des H. Vertrages gleiche; er zitiert
daher im Wortlaute nur den Zusatz, also das gegenüber dem
H. Vertrage Neue. Daraus ergibt sich 1 dass der H. Ver­
trag des Polybios der zuletzt geschlossene vor seinem IH. war,
welch letzterer durch den Inhalt der Zusatzklausel und die
Angaben bei Diodor wie Livius sicher in die Zeit des Pyrrhos­
krieges, etwa in das Jahr 278 datiert wird. Der 1. Vertrag
des Polybios ist inhaltlich ältee als der lI., Polybios hat also
die Rei henfolge der drei Verträge richtig beurteilt 1). Dagegen
ist seine Jahresclatierung des J. Vertrages, wie S. 350 f. her­
vorgehoben, sicher falsch.

Zu Unrecht hat man mitunter die Angabe des Polybios
UI 22, 3 über die sprachlichen Archaismen des 1. Vertrages
zu Datierungszwecken verwendet 2

). Dadurch wird einmal der
1. Vertrag in keiner Weise vom 11. besonders distanziert. Wäre
es doch durchaus nicht nötig, ja vom stilistischen Standpunkte
vielleicht sogar :ll1stössig gewesen, wenn Polybios für den 11. Ver­
trag, falls dessen sprachliche Schwierigkeiten gegenüber denen

') Gegen Piganiol S.l77ff. (mir nur aus der Polemik Costanzis
S.381ff. bekannt). Piganiol nimmt Polybios II als den älteren
undPolybios I als den jüngeren Vertrag an. Wie kommt es dann
aber, dass Polybios gerade für seinen 1. Vertrag auf besondere sprach­
liche Schwierigkeiten hinweist und nicht für den II., der nach
Piganiol in der Sprache doch noch um einiges altertÜmlicher gewesen
sein muss? Warum schUesst ferner Pol.rbios seine Zusatzklausel des
IH. Vertrages an seinen 11. und nicht an den bei ihm an erster Stelle
stehenden an? Dazu kommen die inhaltlichen und formalen Schwierig­
keiten, da wir nachweisen, dass Polybios I gleichsam das Produkt
eines lokalen übereinkommens ist, Polybios II dagegen einen Vertrag
von internationalem Charakter darstellt.

2) Mit Recht hebt Costanzi S.386 hervor, dass nach Polybios
nur lfvta des Vertrages wirkliche Schwierigkeiten machten.
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des 1. nur wenig geringer warm1, das besonders hervorgehoben
hätte 1). Dann lassen auch die Angaben über die Sprache des
I. Vertrages einen allzuweiten Spielraum, das gaI1Ze V. und
IV. Jahrhundert, da Texte aus der Zeit v0 l' der Ausbildung
einer etwas geläufigeren lateinischen Schriftsprache, also vor
Eindringen des griechischen Literatureinflusses im IH. Jahr­
hundert, auf alle :Fälle für die spätere Zeit schwerer zu yer­
stehen waren, besonders wenn es sich um eine so ungewöhnliche
StilisieflUlg handelte, wie sie unsere Verträge boten.

D iod 0 1', der auf annalistischer Grundlage und wenigstens
letzten Endes auf Fabius fusst 2), gibt XVI 69 für das ;fahr
348 an, dass. 'Pwftu{ott; neo, Kaexr}OovtoVt; new!Ov ovvih'juat
tyevono; Den nächsten Vertrag setzt er erst im Pyrrhoskrieg
279 an (XXII 7,6). Dazwischen fehlt bei ihm der livianische
Vertrag von 306, was aber ohne weiteres mit der notorischen
Flüchtigkeit des Excerptors erklärt werden kann.

Livius gibt für 348 den ersten Vertrag (VII 27,2).
Sein Wortlaut ist eindeutig, wenn er auch mIlschreibt 3). Das
wurde schon von den Liviusepitomatoren richtig aufgefasst,
wie uns Orosius ur 7,1 zeigt (prinwm illucl ictwn cll1n 0(11'­

thaginiensibus Joedus). Livius geht also hier, wie auch sonst
des öfteren, mit Diodor zusammen; auch Liyius fusst ja letzten
Endes, wenn auch über die jÜngere Auualistik, auf Fabins 4);

Livius gibt dann für das Jahr 343 eine Karthagergesandtschaft,
notiert aber keinen Vertrag (VII 38,'2), fÜr das Jahr 306 gibt
er an: Joecltts tertio renovatmn (IX 43, 2ö); fiir 279 (ep. XIII):
qUU1·to Joedus 1'enovat'U1n est. Wir vermissen bei Livius also
den zweiten Vertragschluss. DafÜr halte ich zwei Erldänmgen
möglich: Entweder ist Livius im VII. Buche von einer Quelle
abhängig, die auf Polybias keine RÜcksicht nimmt, im IX.
(und ev. XIIL) Buche dagegen von einer anderen, welche mit
RÜcksicht auf Polybios einen Vertrag für 508 und mit IUick­
sicht auf die Annalistik weitere fÜr 348 und 306 ansetzte 5);

1) Gegen Ta r n S. 859 und andere.
2) Vgl. dazu meine AusfühIUugen Klio XXIII, 1929, S. 287 H. 2~J4.

3) Livius VII 27, 2: (Jt CU'In Ca1,thaginiensibus legatis foeclus
ictum, cum amicitiam ac societatem petentes venissent. So schreibt
man nicht, wenn es sich lediglich nlll die Erneuerung eines Ver­
trages handelt; vgl. schon Un ger S. 189.

4) Vgl. Klio XXIII, 1929, S. 289 f. 293 ff.
5) Diese Auffassung ist von !VI 0 In Jll seil, Röm. Ch1'on. S. 323

begründet worden.
24*
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oder aber, und erscheint mir durchaus nicht unwahr­
scheinlich, Livin.s hat für die Jahre 306 und 279 in seiner
Vorlage überhaupt keine Numederung der Verträge gefunden
und hat bei Abfassung des IX. Buches in nicht mehr ganz
klarer Erinnerung und irrtümlich die Karthagergesandtschaft
des Jahres 343 als II, Vertrag mitgezählt l ).

Nicht ganz überzeugt bin ich von der Vermutung Tä 11 bIers
(S.272f.), dass 343 zwar kein neuer Vertrag geschlossen
worden, damals aber der Vertrag von 348 feierlich erneuert
worden sei, dass Livius also im Rechte wäre, wenn er
343 den 1I Vertragschluss zäble, ebenso gut aber auch
Polybios, welcher dafür keine Urkunde bietet, Ich kann
nämlich nicht erklären, warum man schon ö Jahre naoh
Abschluss des I Vertrages ihn wieder erneuerte, ohne etwas
daran zu ändern, Eine solohe Erneuerung nach kurzer Frist
hätte, soviel ich sehe, keine Analogien 2), Man kann auoh
nicht, wie dies von anderer Seite geschehen, einwenden, dass
343 der Vertragstext im übrigen zwar nicht verändert worden
wäre, die Erneuerung aber mit Rücksicht auf die Ein­
beziehung VQn Ca pua in das römisobe Reicb erfolgt
Da hätten die Römer ja auch in den folgenden Zeiten, als
sie der Reihe nach Etrurien und ganz Süditalien nnterwarfen,
alle paar Jahre den Vertrag wieder erneuern müssen,
doch ist derartiges aus solchem Anlasse nicht geschehen,
sonst hätte Livius ja den Vertrag von 279 nicht erst als den
vierten zählen können,

Es liegt keine Ursache vor, den livianischen Vertrag von
306 als eine Erdichtung der späteren Annalistik anzuseben B).
Er wird also aus Fabius stammen; sein Fehlen bei Diodor
bietet in Anbetracht der ]'lüchtigl{eit dieses Autors kein
Gegenargument. Fabius hatte also den L Vel·trag im Jahre
348, den 11. dagegen 306, Natürlich hat daS F'abius auch
nicht erst ersonnen, die Angaben gehen vielmehr auf die
Pontifikalcbronik zuriick, Diese ist, wenigstens für die hier
in Frage kommende Pal'tie etwa im Jahre 280 entstanden4).

1) Vgl. d e ß a 11 Cti s, Storia dei Romani n ß, 253 A. 3.
2) Vg1. Belo Rl:Im. Geseh, S.308,
3) Gegen Matzat I S.3OO; IC J, Neumann, Hermes 1896,

ß, 524; Niese ß, 99; Hohl 8.102,
~) Vgl. Korllemann, Priestereodex ß, 29 und meine Ausfiih·

rungen Klio XXUI, 1929, ß, 279,
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Damals musste sich Faktum unr! Datum des Vertragschlusses
von 306 noch exakt feststellen lassen; danm dürfen wir also
unter keinen Umständen rütteln. Damals muss aber auch
noch die Zeit um 348 soweit im Bereiche der Rückerinnerung
gelegen gewesen sein, dass wir auch an das Faktum dieses
Vertragschlusses glauben dÜrfen. Ja, wenn sich Akten aus
dieser Zeit his in das III. Jahrhundert erhalten haben sollten,
könnte auch hier das Datnm sogar bis auf das Jahr stimmen.
Von einem noch älteren, vor 348 geschlossenen Vertrag stand
dagegen in der Pontif1kalchronik augenscheinlich nichts.

Wir haben nun S. 370 festgestellt, dass zwischen Polybios
III (279) und POlybios II sicher kein uns unbekannter Vertrag
stehen kann. Wir haben weiter S. 359 ff. klargelegt, dass
Polybios I vor Ausdehnung der römischen H;ITschaft über
Neapolis, Polybios II dagegen nach dieser verfasst zu sein
scheint. Unter diesen Voraussetzungen sind wir ge­
zwungen, Polybios I mit dem Vel'trage von 348 1),

Polybios II mit dem von 306 2) zu identifizieren.
Diese Ansätze sind nicht neu; sie sind seit Mommsen von

mehreren Seiten immer wieder vertreten worden 3), konnten
sich aber niemals mit vollem Erfolge durchsetzen. Das lag

1) Der I. Vertrag deB Polybios ist inlmltlich BO gehalten, dasB er
wohl kaum schon im ausgehenden VI. Jahrhundert geschlossen 'sein
kann. Das Wenige, was wir von der römischen Geschichte des V. J ahr­
hunderts wissen, setzt ja voraus, dass damals erBt und nicht schon im
VI. Jalnhundert die Ausbreitung l\ber Latium el'folgte. Dagegen hatte
die römische Macht um 400 in der Tat bereits jene Ausdehnung,
welche der I. Vertrag voraussetzt. Diese ging durch die Gal1ierkata­
Bt:ropbe allerdings wieder verloren und wurde erst im Verlaufe des
IV. Jahrhunderts wieder llergestellt. Dass der Vertrag erst ans dieser
letzteren Zeit Btammt, ergibt sich aus der Nachricht yon dem VertragB­
abBchluss des JahreB 348, ftlr den wir sonst keine 'Urkunde hätten.
Gegen die Datierung inB ausgehende VI. Jahrhundert auch Ungar
S. 185 ff. und So ltau, Philologus 1889, S. 282 f.

2) UUka wird Dur im H. Vertrllge genannt, wohl, da eB zur Zeit
der SchWll.cheperiode, welche Karthago wällt'elld der Kriege mit Aga­
tbokles durchmachte, eine selbständigere Stellnng innerhalb des kar­
tlmgischen Reiches gewonnen hatte (vgI. Schäfer, Rhein. Mus. 1860,
S.396f.). Die Nennung VOD TyroB (dazu Beloch , Klio I, 1901,
S. 283 f.) erklärt sich vielleicht daraus, dasB nach der Zerstörung der
Mutterstadt die tyrische Gemeinde aUB religiösen, wie aUB PieUttsgrÜnden
zu Karthago in fiktiver Weise wieder zum Leben erweckt wurde.

3) So Tänbler, Soltau und SchMer, Rh. Mus. 1860 S.396;
ygL auch Kahrstedt und Rosenberg (die Zitate S. 850 A.l).
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daran, dass neben anderen Gegellargumenten, welche wir schon
erledigt haben, im Ir. Vertrage die Riicksichtnahme auf die
Enveiterung der römischen Macht über Kampanien vermisst
wurde. Erst Täubler- hat nun, in dem richtigen GefÜhl,
dass vor allem diesem schwerwiegendsten Gegenargumente
begegnet werden mÜsse, das Gewicht seiner Beweisfiihrung
darauf verlegt, dass aus dem Wortlaute des Ir. Vertrages die
Riicksichtnahme auf ein um Kampanien erweitertes Imperium
in der Tat herauszulesen sei. Seine Beweisführung auf S. 275 f.,
welche mir der genannte Forscher in liebenswürdiger Weise
auch noch durch private Mitteilungen im einzelnen inter­
pretierte, besagt: Die um 306 bereits zu Rom gehörigen
Städte Kampaniens und Samniums werden z. '1'. in dem Ver­
trage Überhaupt nicht erwähnt, da sie unter die Kategorie
,Rom und sein unmittelbares Bundesgebiet' fallen. Zum anderen
Teile aber sind sie in der Kategorie neck ov~ ele~vl1 ltyyea,7l1:oq
'PwfLalmq, /111 vnOTan:01JiaL oe u avror~ enthalten. Demgegen­
Über glaube ich, dass eine derartige Scheidung nicht einmal
nötig ist. Bei der letzteren Kategorie handelt es sich nämlich
um nichts anderes, als um solche Staaten, welche, unter
Wahrung ihrer vollständigen Selbständigkeit, mit Rom einen
internationalen Vertrag abgeschlossen hatten, also z. B. um
Massalia, Tarent, Tarquinii, eaere und andere. Auch die
Verträge mit Karthago selbst dienen ja zur Herstellung einer
solchen ele~'J!11 ltyyeamoq, und wenn im IH. Vertrage von der
Möglichkeit gesprochen wird, dass Rom, bzw. Karthago mit
Pyrrhos Frieden schliessen werd.en, so steht hierfür ovppaxta
ltyyeamoq, was nichts anders ist ~ls eine Übersetzungsvariante
zu ele1JVl1 ltyyeanro;.

Dass es sich bei den Staaten nedr; ofJq ele~vl1 ltyyeanroq
nicht um Angehörige des römischen Imperiums, wie um Tibur,
Präneste, Lanuvium und andere handelt, ergibt sich aus
den Bestimmungen, die fiir diese Kategorie im H. Vertrage
festgesetzt werden: 80.1' 08 rwsq J(aemoovtwv ),rißwo{ Tl1'a,;,
nedr; ovq ele~1llJ pBV tauv l!yyeanror; 'PwpatoLC;, P1] ({ara·

yerwoav elq rovq 'PwpatwJl ALpBvaq, was doch soviel heiast,
dass sich die Römer vollkommen daran desinteressieren, ob
die Karthager Angehörige dieser Staaten gefangen nehmen und
zu Sklaven machen oder nicht. Das bedeutet aber für die
Angehörigen von Präneste usw. einen viel zu geringen Schutz
und witre auch mit dem römischen Prestige nicht zu ver-



Die römisch-punischen Vel'tl'itge 375

emen. Dazu kommt, dass die Klausel hinsichtlich der Staaten
neoc; oilc; ele?}1'?] syyeCl7/'irol:; auf Gegenseitigkeit beruht (waavuu,;
OB p1]ö' ol 'PwpaioL nOLl:b:waa1!), also auch [Ur die KarthageL'
Staaten vorbanden waren, neor; e.le']1·'] liY)'(Jamor; war.

Mir scheint daher elie Handauflegungsklausel in anderer
Weise interpretiert werden zu mÜssen: Durch sie soHle
jeder Kontrahent in Praxis daran verhindert werden, dass
er auf Schiffen, welche das Land des anderen I\ontra­
henten anliefen, Sklaven fÜhrte, die aus Sta[1ten stammten,
welche zu dem zuerst genannten Kontrahenten in einem inter­
nationalen Vertragsverhältnisse standen. Welche Vorteile dar­
aus erwuchsen, mag an einem fingierten Beispieleerläntert
werden. Nehmen wir an, dass die Karthager mit Syraklls
im Kriege lagen, während Rom als neutrale Macht mit Syra­
kus weiter im Zustande der ele111!17 syyeamor; verblieb. Wenn
nun karthagische Schiffe Latium ansteuerten und zugleich
syralmsanische Sklaven bzw. Gefangene an Bord hatten, so
konnten daraus den Römern mannigfache Schwierigkeiten mit
Syrakus erwachsen; z. B. für den Fall, dass solche Sklaven
von Bord entliefen. Rom musste einerseits den Kar­
thagern zmückstellen, beging aber andererseits dadurch einen
durchaus unfreundliühen Akt gegen Syralms, der von den
Syrakusanern zum Gegenstand einer diplomatischen Interven­
tion gemacht werden konnte, Ähnliclles konnte vorkommen,
wenn auf der anderen Seite Rom mit etruskischen SUidten
im Kriege lag und latinische Schiffe, mit etruskischen Sklaven
an BOl'd, in Karthago einliefen. Um die allgegebenen Schwie­
rigkeiten von vornherein zu vermeiden, diente nun die Hand­
auflegungsldausel (.Mv fJe Ua1:axfJ81n:oc; lntA&ß'J7:aL 0 'Pwpaioc;,
a.qJLso{}w). 'Sie ist so wohl erdacht, dass ich annehme, sie
hat nicht nur allein in unserem II. Vertrag gestanden, sondern
entstammte dem internationalen Vertrags typus der Karthager,

Und wo bleibt nun aber Kampanien im H. Vertrage
des Polybias? Es ist ganz einfach unter dem Titel 'Pwl/alm
ual ol 'Pwpatwv aVltpaxoL des Einleitungssatzes subsumiert I
Mit Unrecht bat man angenommen, dass dieser Einleitungs­
satz durch Polybias keine exakte Wiedergabe erfahren habe.
Das zeigt uns schon der Unterschied in der der Ein­
leitungssätze des I. Imd des II. Vertrages, der doch kaulll so
exakt hervorträte, wenu Polybios diese meIn' ad libitu11l
und nicht als genaue Wiedergabe des Originales gestaltet
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hätte. Weiter hat die Fassung der Einleitnngssätr.e ihre Ent­
sprechungen in den griechischen Vertragstexten. Von diesen
greife ich hier nur einige Beispiele heraus: Karr&.be ebo~e

rOlt; Aaxebatp,01!{Ott; "al 'Aeye{ott; anollOUt; "al ~vp"uax{av dp,e?)
nel'T:11XOvra l!rea l ); das gleiche, aber in Form eines Volksbe­
schlusses: JeMx{)m 7:Cp 011WP ••. elvat oe avppaxovr; avrov "al
'taut; lXJ10VOVr; wu ('n1/wv 'toi} 'A{h/l'a{wv Ir; rOll aet xeOl10V bd
'totobe 2); die verkürzte Formel lautet z. u.: l,'vpp,ax{a Koe-

, \ 'lfJ ' , , ,\ I 3)xveaw)'V Uat ;. 1p'atWV BIt; 'Z:OV UI't X(!0110Y •

Zur Stützung meiner Ansicht führe ich weiter an: Die
Verträge müssen irgeIJd eine positive Umgrenzung des Ge­
bietes der einzelnen Kontrahenten enthalten haben, das ist
eine staatsrechtliche Notwendigkeit. Wenn eine solche Um­
grenzung aber regional genau umschrieben war, so bedeutete
das fÜr die Expansion eines jeden der Vertragstaaten ein
schweres Hemmnis. Er kam dadurch in eine missliche Situ­
ation, da er entweder zusehen musste, wie für die nen­
gewonnenen Gebiete der Verkag nicht galt, oder aber
gezwungen war, bei dem anderen Kontrahenten um eine
Emeuerung des Vertrages anzusuchen, was eine schwere
moralische wie politische Schädiguug bedeuten musste. Da­
her hat es sich zu allen Zeiten als eine Notwendigkeit der
praktischen Politik ':!urchgesetzt, dass in den verschiedenen
Verträgen das Staatsgebiet dflr einzelnen Kontrahenten ganz
einfach als solches 4) und ohne speziellere Begrenzung figurierte
und so verhält es sich auch in allen rämisch-karthagischen
Verträgen. In deren erstem steht daneben noch eine be­
sondere Schutzklausel für die 5 Latinerstädte. Wie wenig
positiven Zweck dieselbe hatte, und aus welchen Motiven sie
entsprang, haben wir bereits S. 357 zu zeigen versucht.
Diese SchutzkJausel aber ist es auch gewesen, welche die
Forschung mitunter auf Irrwege geleitet hat und sie die im
vorstehenden dargelegten Gesichtspunkte, welche sich ja
eigentlich von selbst verstehen, übersehen liess. Im H. Ver­
trage fehlt dann diese Klansei ; hier gibt es abgesehen von
dem Titel <Pw!tatot "al 'Pwjla{wv O'I)!I!laXot überhaupt keine

') Vertrag Sparta uud Argos; v. Scala Nr.88.
2) Vertrag Athen und Dionysios 1.; v. Scala Nr. 159.
3) Vertrag Athen und Korkyra; v. Scala Nr.143B.
<) Im klassischen Altertum vertreten durch das Ethnikon des

souveränen Vol\,es oder dnrch den Namen des Hel'l'schers.
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Umgrenzung des römischen Machtbereiches; das bringt uns
nun auch den formalen Beweis; hier' muss also 'Pm/talot "al
'Pwpafw'jI aVllpaxot als Umgrenzung des 8taatsbereiches gefasst
werden, eines 8taatsbereiches allerdings, der sich je nach
Umständen erweitern oder aber auch verengern konnte. Im
letzteren }<'alle schieden dann einzelne Gebiete aus dem
Wirkungsbereiche des Vertrages aus 1).

Wir sehen also, dass uns nichts an der Annahme hin­
dert, dass im 1I. Vertrage auch Kampanien einge­
schlossen war. Und das wirclu11s noch dadurch erhärtet,
dass dieser Vertragstext 278 und dal'iiber hinaus in Geltung
war, nichts daran geändert zu werden brauchte (s. o. 8. 354 f.)
und seine Diensle in gleichen Weise wie früber auch
noch in einer Zeit tun konnte, da Rom seine Herrschaft
über ganz Miltelitalien und schliesslich auch über 8Üditalien
in immer weiterem Masse ausbreitete.

Zum Schhlsse noch über Philinos und Servius. Von
Philinos sagt Polybios III 26,3 (vgl. F. GI'. Hist. II 174 Fr. 1):
aAAa n61J61' fj nwc; i1Jaef.!170e yea1plu 'tal'avda rov1:O/{;,
'PWftQ.{OU; xal Kaexr!ijQ1,{olc; vnaeX0l61' OV1'1Jij"aL, xa1J' a.:; löet
'Pwftalovr; ItBV aniX801Jat It"dlac; ana011c;, J{aeX'7om'{Ovc; Ö' 'Im-

, xal ol6n .PWltalot om'ih]xac; "at 'tOue;
" , \' f \ I ", I -~ 'ß 2\ I Ioe"ove;, enet enOtl1aav7:o 7:'17" n{]WT1llJ ":-l,"8Atal' uta aow}. Cl

möchte nicht annehmen, dass es sich bei den hier genannten
Bestimmungen lediglich um eine Interpretation des H. oder
etwa noch des Zusatzes zum III. Vertrage handelt 11). In
noch viel höherem Masse unwahrscheinlich, ja geradezu
unmöglich ist aber die so häufig vertretene Anschauung, dass
die Philinosklausel aus einem uns unbekannten Vertrage des
Jahres 306 stammt. Ich will hier nicht davon sprechen, dass
der Vertrag von 306 uns ol111ehin in Polybios II vorliegt
(s.o.). Es handelt sich vielmehr auch noch um die Beurteilung
der ganzen politischen Situation um 306. Rom war du.mals

1) Die Kal'thager konnten sich dazu also beliebig verhalten und
sich daselbst u. a. auch festsetzen. Unter dieser Voraussetzung gewinnt
die Klausel beh·. die i' iz -bU1/1I00t von Latium erst ihr Relief.

2) VgL auch Servius ad Aen. IV 628 (entweder lU1f Umwegen
!tus Philinos selbst oder aber lediglich aus der Polemik des Polybios
ausgezogen): ql",ia in {oedere cat,tum (uit, ut neque Romani alt

litoTa Caf·thaginiensi1+11~ accecle1'ent, ncqtte Cadlwginienscs ad
litora Roma1101·ufl~.

8) Vgl. Tänbler S.273f.
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noch keineswegs der allein entscheidende Machtfaktor in
Italien. Noch waren die Samniten und die Etrusker unge­
brochen. Musste man sich aber auch mit den Römern bereits
vorsehen (s. S. 368), so blühte im Süden noch Tarent und
zudem zeigten sich zwar bei den Etruskern, nicht aber bei den
Samniten Zeichen innerer Schwäche. Jedenfalls war damals
von einem Übergreifen Roms auf das äusserste Siiditalien
noch keine Hede. Und da sollten die seemächtigen Karthager,
deren Flotten und Truppen schon mehr einmal in italischen
Gewässern ein gewichtiges Wort gesprochen hatten 1), auf das
Recht der Einmischung in SÜditalien verzichtet haben und
als Gegenleistung mit dem Desinteressement Roms in Sizilien
zufrie(len gewesen sein? Im Jahre 306 war eine derartige
Bindung Roms doch völlig wertlos, da damals die Römer
nicht im entferntesten daran denken konnten, sich jemals
in Sizilien zu tun zu machen. Einen solchen Vertrag den
Karthagern um 306 zuzutrauen, heisst, ihnen zu viel an
Loyalität gegenüber Rom zumuten.

Die Philinosldausel setzt eine Situation "oraus, welche
das übermächtige Übergreifen Roms auf das äusserste Süd~

italien bereits als wahrscheinlich erscheinen liess.· Diese
Situation war gegeben, als Rom bereits den grössten Teil
Italiens beherrschte und die Macht der Etrusker wie Samniten
gebrochen hatte, so dass für die Römer eine Abrundung
ihres Herrschaftsbereiches durch Einbeziehung auch des süd­
lichsten Italiens mit einer gewissen Naturnotwendigkeit nahe
lag. Diese Situation bestand etwa seit der Zeit des Ausbruches
des Pyrrhoskrieges. Es gibt daher zwei Möglichkeiten: Ent­
weder wurde die Philinosklausel festgesetzt, als Mago 278
in Rom war, oder aber, sie stammt aus der Zeit, da der
Pyrrhoskrieg sein Ende nahm ~). Im ersteren Falle handelt
es sich sicher um keinen offiziellen Vertrag, da die Philinos­
klausel dann ja in dem Zusatztext des IIL polybianischen
Vertrages stehen müsste, was nicht zutrifft. Im letzteren
Falle kann die Klausel aus einem uns sonst unbekannten

1) Vgl. das Eingreifen der Karthager in Unteritalien zur Zeit
Dionysios L (Diodor XV 15,2 ZUlU Jahre 38312 und XV 24,1 für das
Jahr 379{8).

2) Das angenommen, wÜrde die Philinosklausel den Karthagern
ein Äquivalent fÜr die Ausbreitung der römischen Macht über
ganz Süditalien geboten haben.
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offiziellen Vertrage stammen. Wahrscheinlich ist mir das
aber gerade nicht, denn Bestimmungen der erwiilmten Art
konnten wohl überhaupt nicht veröffentlicht werden, da sie
keinesfalls fÜr das Ohr der sizilischen Griechen bestimmt
waren. Wenn diese erfuhren, dass Rom den Karthagern auf
der Insel freie Hand liess, war das für die Hömer eine Schä­
digung ihres Prestiges und erschwerte auch den Karthagern
jede weitere Unternehmung gegen die nun aufs hÖchste miss­
trauisch gemachten GriecheI). Ich glaube daher nicht, dass
die Philinosklausel in Rom jemals dem Senate, geschweige
denn der Volksversammllmg zum Beschlusse vorgelegt worden
ist und dort jemals seine nur auf diesem Wege zu erlangende
rechtskräftige natifiziernng erhalten hat. Es liegt, lll. E.
näher, dass die Philinosldausel aus einem lediglieh offiziösen
Geheimübereinkommen 1) römischer und lmrthagischer Diplo­
maten stammt, das zum Zwecke hatte, beiden Staaten eine
gewisse Expansionsfreiheit zu gestatten und daneben doch
die Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen zu ver­
bürgen. Am best.en passt das für die Zeit um 278 2) lind
es bleibt mir am wahrscheinlichsten, dass die Philinosklansel
aus Besprechungen Magos mit den fÜhrenden römischen
Politikern stammt. Damit steUt sich diese Abmachung auf
eine Stufe mit dem Ebrovertrag, sie ist etwa das, was
man mitunter auch als l"eldherrnvertrag bezeichnet hat. Dass
die Karthager sich bei Ausbruch des 1. punischen Krieges
darauf beriefen, ist ebensogut verständlich, wie dass die
Römer - allerdings mit noch weniger Berechtigung 3) - den
Ebrovertrag benützten, um die öffentliche Meinung gegen
die Karthager einzunehmen. Wir werden aber auch begreifen,
dass sich Rom um 264 durch die Philinosklausel nicht zwingend
gebunden fühlte. Immerhin war aber den Römern die Er­
innerung an diese I{lausel nicht gerade sympathisch und so
wurde sie von der römischen Annalistik totgeschwiegen. Um­
somehr aber mag sich die karthagische Partei I:ur Zeit des
1. punischen Krieges zwar nicht auf die rechtliche, wohl aber
auf die moralische Bedeutung dieses Übereinkommens berufen

1) An ein Geheimabkommen denkt auch Lenscilltu Sp.2229.
2) VgI. bes. J u d ei c h, K1io XX, 1926, S. 16.
8) 'Veil die Überschreitung des Ebro durch Hannibal erst nach

erfolgter Kriegserklärung stattfand, die Bestimmungen des Ebrovel'tragcs
damals also von den Römern nicht mehr urgiert werden kennten.
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haben. Den karthagischen Standpunkt vertritt denn auch
Philinos, der freilich über das Ziel hinausschiesst, wenn er
sagt vnS(!eßml'ov <Pw/haiot ra~ avvth7xa~ xal 'tov~ öexov~,

denn beschworen ist die Philinosklausel wahrscheinlich nie
worden. Polybios hat schliesslich den wahren Sachverhalt
nicht mehr durchschaut und hat zu Unrecht die Philinos­
klausel fÜr eine Fälschung angesehen.

Die Serviusstelle 1) behauptet, dass Korsilol. zwischen Rom
und Karthago neutral erklärt worden sei. Vielleicht handelt
es sich hier um eine Bestimmung von gleicher Entstehung
wie die Philinosklausel, vielleicht ist sie aber in der Tat nur
aus einer Missinterpretation des H. polybianischen Vertrages
entstanden, der Sardinien den Karthagern zusprach, Korsika
aber nicht nannte 2). Zu einer Entscheidung vermag ich in
diesem Punkte nicht zu gelangen.

Innsbruck. F. Schachermeyr.

1) ad Aen. IV 628: quod in focdm'ibus ca1ttun~ est, ut Corsica
esset media inter Ronutnos ct Carthaginienses.

2) Korsika kommt als Streitobjekt ursprünglich nur zwischen
Karthago und deu Etruskern in Frage. Die römische Uuternehmung
gegen die Insel, von der Theophrast hist. plant. V 8,2 berichtet,
richtete sich, wenn es sieh dabei überhaupt um mehr handeln sollte
als um eine Expedition zur Beschaffung von Mastholz, natürlich gegen
die Etrusker und nicht gegen die Karthager. Erst nach Niederwt'rfung
der Etrusker verlangte die Stellung Korsikas zwischen Rom und
Karthago ihre Regelung.




